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§ 29

Schutzbestimmungen

 

(1) Niemand darf an Naturdenkmalen Eingri e oder Veränderungen vornehmen, welche den Bestand oder das

Erscheinungsbild, dessen Eigenart, dessen charakteristisches Gepräge oder dessen wissenschaftlichen oder kulturellen

Wert beeinträchtigen können.

 

(2) Die Verp ichtung nach Abs 1 bezieht sich auch auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung

betro enen Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen substantielle Veränderungen im Sinne des Abs.1 am

Naturdenkmal bewirkt werden.
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